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  Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Schadstoffhaltestelle Lerchenberg verlegt 
 
Wegen Bauarbeiten im Stadtteil Lerchenberg kann die Halte-
stelle für das Schadstoffmobil in der Hindemithstraße zu-
nächst nicht mehr zur mobilen Schadstoffsammlung genutzt 
werden. Die Haltestelle wurde deshalb bis auf weiteres zum 
Wertstoffhof in der Lortzingstraße verlegt. Die Haltezeiten 
bleiben unverändert.  
Weitere Haltestellen und Termine finden Sie im Mainzer Müll 
Magazin und auf der Internetseite des Entsorgungsbetriebes 
www.eb-mainz.de.  

......................................................................... 
 
 

 
BEKANNTMACHUNG  

Bodennutzungshaupterhebung 2015 
 

Im Zeitraum März bis Mai 2015 führt das Statistische Lan-
desamt die Bodennutzungshaupterhebung 2015 durch. Sie ist 
gesetzlich vorgeschrieben und erfasst bei allen repräsentativ 
ausgewählten Betrieben unter anderem Daten über die Bo-
dennutzung wie: 
 

 Anbau auf dem Ackerland 

 Dauerkulturen und Dauergrünland 

 Sonstige Flächen und selbstbewirtschaftete  
Gesamtfläche 

 Erzeugung von Speisepilzen. 
 

Auskunftspflicht besteht für die Inhaber oder Leiter von 
Betrieben mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) 
von mindestens fünf Hektar. Zum Erhebungsbereich gehören 
ferner Betriebe mit weniger als fünf Hektar LF, wenn ihre 
Viehhaltung festgelegte Größenordnungen übersteigt oder sie 
Sonderkulturen (z. B. Reben, Obst, Gemüse, Speisepilze) in 
bestimmtem Umfang anbauen.  
Mit Inkraftreten des Gesetzes zur Förderung der elektroni-
schen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften 
(E-Government-Gesetz) müssen statistische Meldungen 
grundsätzlich elektronisch erfolgen. 
Liegt ein vollständig ausgefüllter Flächennachweis für das 
Antragsverfahren „Agrarförderung 2015“ bei der zuständigen 
Kreisverwaltung vor, können die Angaben über die Boden-
nutzung größtenteils übernommen werden. Lediglich Anga-
ben für Gemüse und Erdbeeren sowie Gartenbausämereien 
und Jungpflanzenerzeugung zum Verkauf unter hohen be-
gehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern 
und im Freiland müssen noch zusätzlich nachgewiesen wer-
den. Hierzu muss die Unternehmensnummer angegeben 
werden.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass ordnungswidrig handelt, 
wer die Auskünfte vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.  
Die Angaben unterliegen der Geheimhaltung. Eine Verwen-
dung zu steuerlichen Zwecken ist gesetzlich ausgeschlossen. 
 
Ihr Statistisches Landesamt 
Rheinland-Pfalz 

......................................................................... 
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung  
und der Wirksamkeit einer Änderung  

des Flächennutzungsplanes der Stadt Mainz 
 
Auf Grund des § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
 
Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 11.02.2015 die 
 
Änderung Nr. 46 des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Mainz im Bereich des Bebauungsplanes  
"Nahversorgung Sertoriusring (F 91)" 

 
beschlossen, die von der Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd als Höhere Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 
15.04.2015, Az.: 36 230 - MZ/FNP Ä46:43, gemäß 
§ 6 Abs. 1 BauGB genehmigt wurde. 
 
Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Nah-
versorgung Sertoriusring (F 91)" sowie der 46. Änderung des 
Flächennutzungsplanes befindet sich in der Gemarkung 
Mainz-Finthen, Flur 4 und wird wie folgt begrenzt:  

 Im Westen durch den Bolzplatz auf der Parzelle  
Flst. 562/6, 

 Im Norden durch den Lärmschutzwall zur Autobahn  
A 60 auf der Parzelle Flst. 562/6, 

 im Osten durch die Tennisplätze auf der Parzelle  
Flst. 562/1,  

 im Süden durch den Sertoriusring. 
 

Der Geltungsbereich der 46. Flächennutzungsplanänderung 
umfasst auch Teile des bestehenden Lärmschutzwalls zur 
Autobahn A 60 bis zu dem dort verlaufenden Fußweg. 
 

 
 

Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlichkeit, 
kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die ungefähre 
Lage des Plangebietes und dient dem besseren Verständnis 
der Bekanntmachung. 
 

Die Erteilung der Genehmigung der Änderung Nr. 46 
des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung 
wird die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 

Die Änderung Nr.  46 des Flächennutzungsplanes und ihre 
Begründung einschließlich des Umweltberichtes sowie die 
zusammenfassende Erklärung der Stadt Mainz im Sinne des 
§ 6 Abs. 5 BauGB können bei der Stadtverwaltung Mainz, 
Stadtplanungsamt, Zitadelle, Bau A, "Am 87er Denkmal", 
55131 Mainz, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. Über die Inhalte wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
 

Folgender Hinweis wird gegeben: 
 

Auf die Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften ge-
mäß den Bestimmungen des § 214 BauGB wird hingewiesen. 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde (Stadt Mainz) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind.  
 

Mainz, 30.04.2015 
Stadtverwaltung 

 

gez. 
 

Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und des 
Inkrafttretens eines Bebauungsplanes 

 

Auf Grund des § 10 BauGB (Baugesetzbuch) wird Folgendes 
bekannt gemacht:  
 

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 11.02.2015 den 

 

Bebauungsplan "Nahversorgung  
Sertoriusring (F 91)" 

 

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Nahversorgung Sertoriusring (F 91)" befindet sich in der 
Gemarkung Mainz-Finthen, Flur 4 und wird wie folgt be-
grenzt:  

 Im Westen durch den Bolzplatz auf der Parzelle  
Flst. 562/6, 

 Im Norden durch den Lärmschutzwall zur Autobahn  
A 60 auf der Parzelle Flst. 562/6, 

 im Osten durch die Tennisplätze auf der Parzelle  
Flst. 562/1,  

 im Süden durch den Sertoriusring. 
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Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlichkeit, 
kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die ungefähre 
Lage des Plangebietes und dient dem besseren Verständnis 
der Bekanntmachung. 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes "Nahversorgung 
Sertoriusring (F 91)" als Satzung wird gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Mit der Be-
kanntmachung tritt der o. a. Bebauungsplan "F 91"in 
Kraft. 
 
Der Bebauungsplan sowie seine Begründung einschließlich 
des Umweltberichtes und der zusammenfassenden Erklärung 
der Stadt Mainz im Sinne des § 10 Abs. 4 BauGB können bei 
der Stadtverwaltung Mainz, Stadtplanungsamt, Zitadelle, 
Bau A, "Am 87er Denkmal", 55131 Mainz, während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Über die 
Inhalte wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 
A. Auf die Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften 

gemäß den Bestimmungen des § 214 BauGB wird hin-
gewiesen. 

B. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
(Stadt Mainz) unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  

C. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen so-

wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

D. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz oder auf Grund der Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn 
a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind 

oder 
b) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat. 

 Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Buchstabe b 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 

 
Mainz, 30.04.2015 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Impressum Amtsblatt  

Landeshauptstadt Mainz, Hauptamt 
Abteilung Pressestelle | Kommunikation 
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Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag. Bei 

Bedarf wird eine zusätzliche Ausgabe aufgelegt. Hauptdistributor 

des Amtsblattes ist die Internetplattform www.mainz.de. Dort 
kann über eine Newsletterfunktion das Amtsblatt kostenfrei 
abonniert werden. Ein Download als pdf-Dokument ist möglich. 
Download und Abonnement über die Adresse 
www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Rathaus und im 
Stadthaus zur kostenlosen Abholung ausgelegt. Für Bürgerinnen 
und Bürger, die über keinen Zugang zum Internet verfügen, kann 
das Amtsblatt auch in den Ortsverwaltungen ausgedruckt wer-
den. 
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  Stellenausschreibungen 
 

Wir suchen für unser Amt für Finanzen, Beteiligungen 
und Sport eine/einen 
 

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter 
Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center  
Doppik 
Kennziffer 20/12 
 

Aufgaben u. a.: 

 First und Second Level Support für die SAP-
Fachbereiche, insbesondere Finanzbuchhaltung, in 
Koordination mit der Kommunalen Datenzentrale 
und den Softwareanbietern 

 Mitarbeit bei den übergreifenden grundlegenden 
Einstellungen in der Finanzsoftware SAP 

 Systemtechnische Betreuung der Finanzplanung und 
-rechnung 

 Systemtechnische Betreuung der SAP-Schnittstellen 
der Landeshauptstadt Mainz 

 Systemtechnische Betreuung des Elektronischen 
Rechnungseingangs und dessen Weiterentwicklung 

 Mitarbeit bei Projekten und Schulungsmaßnahmen 
 

Wir erwarten: 

 Befähigung für das Statusamt A 10 LBesO der Fach-
richtung Verwaltung und Finanzen bzw. abgeschlos-
sene Verwaltungsprüfung II oder abgeschlossenes 
betriebswirtschaftliches Studium 

 gute EDV-Kenntnisse 

 Kenntnisse in SAP sind von Vorteil 

 Bereitschaft zur Weiterbildung, insbesondere im Be-
reich SAP 

 erweiterte Office-Anwenderkenntnisse, insbesonde-
re in MS-Word und MS-Excel 

 soziale Kompetenz verbunden mit guter Team- und 
Kommunikationsfähigkeit 

 Flexibilität und Eigeninitiative 

 selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
 

Besoldungsgruppe A 10 LBesO 
Entgeltgruppe 9 TVöD 
 

Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Wir begrüßen besonders Be-
werbungen von Frauen, da wir im Rahmen unseres Frauen-
förderplanes bestrebt sind, den Frauenanteil auf dieser Funk-
tionsebene zu erhöhen. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund sind uns willkommen. 
 

Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert. 
 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 
bitte bis spätestens 15.05.2015 unter Angabe der Kennziffer 
20/12 an: 
 

Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 
 
Wir suchen für unser Amt für Jugend und Familie mehrere 
 
Erzieherinnen / Erzieher als Springerkraft 
Vollzeit oder Teilzeit (3-Tage-Woche möglich) 
Kennziffer 51/32 
 
Aufgaben u. a.: 

 Wechselnder Einsatz in Kindertagesstätten bei per-
sonellen Engpässen 

 Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder ab 8 
Wochen bis 14 Jahre 

 Abstimmung der Aufgaben mit der jeweiligen Kita-
Leitung 

 
Wir erwarten: 

 Abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte 
Erzieherin bzw. Erzieher  

 Hohe Flexibilität und Teamfähigkeit 

 Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern verschie-
dener Altersgruppen ist wünschenswert 

 Fortbildungsbereitschaft 
 
Wir bieten: 

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 Zuordnung zu einer Stammkita 

 Interessante Arbeitsplätze mit verschiedenen fachli-
chen Schwerpunkten und engagierten Teams 

 Zusammenarbeit mit weiteren Springerkräften 

 Unterstützung durch die Fachberatung 

 Umfangreiche Fortbildungsangebote 

 Die im öffentlichen Dienst üblichen sozialen Leis-
tungen 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche und Betreu-
ungsgarantie für Ihre Kinder in einer unserer Ein-
richtungen 

 
Entgeltgruppe S 6 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 
bitte bis spätestens 15.05.2015 unter Angabe der Kennziffer 
51/32 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

mailto:bewerbung@stadt.mainz.de
mailto:bewerbung@stadt.mainz.de
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  Gremien 
 

Einladung 
zur außerordentlichen öffentlichen Sitzung 

des Unterausschusses  
für Flughafenerweiterung und Fluglärmschutz am 

Dienstag, 05.05.2015, 16:30 Uhr, 
im Mainzer Rathaus 

Empfangsraum 
 

Tagesordnung 
 
1. Sachstand Klageverfahren gegen den Planfeststellungs-

beschluss zum Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main 
(Referent: Heinz Goldmann, Rechts- und Ordnungsamt 
Mainz) 
- Nichtzulassungsbeschwerde Flörsheim 
- mündliche Verhandlung Flörsheim vor dem  
  hessischen Verwaltungsgerichtshof 

 
2.      Verschiedenes 
 
Mainz, 30.04.2015 
 
gez. Eder 
 
Beigeordnete 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses der  

Gebäudewirtschaft Mainz am 
Dienstag, 05.05.2015, 16:30 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 

10.03.2015 
 
2. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 7 
 
b) öffentlich 
 
3. Bauvorhaben: Anne-Frank-Realschule plus und Natur-

historisches Museum 
 
4. Pflichtaufgaben, wiederkehrende Prüfungen und War-

tungen 
 
5. Vorstellung von Brandschutzmaßnahmen am Beispiel 

der BBS I 
 
6. Verschiedenes 
 
7. Bürgerfragestunde 
 
 

c) nicht öffentlich 
 
8. Vergabeangelegenheiten 
 8.1. Vergabe von Bauleistungen 
 8.1.1. Bauvorhaben: Rathaus Mainz; 
 8.1.2. Bauvorhaben: Sporthalle Mainz-Mombach 
 8.2. Vergabe von Planungsleistungen 
 8.2.1. Bauvorhaben: Kita Am Haus der Jugend 
 8.2.2. Bauvorhaben: Kita Am Haus der Jugend 
 8.2.3. Bauvorhaben: IGS Anna-Seghers, 3. BA 
 
9. Personalangelegenheiten 
 
10. Verschiedenes 
 
Mainz, 30.04.2015 
 
gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 

Mittwoch, 06.05.2015, 16:00 Uhr, 
Sitzungszimmer 113, Stadthaus, Kreyßig-Flügel,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 13 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

11.03.2015 
 
b) öffentlich 
 
3. Jugend spricht für sich 
 
4. Schulsozialarbeit an Mainzer Grundschulen (Verteilung 

der Ressourcen) 
 
5. Vorstellung MAK - Mädchenarbeitskreis der  

Landeshauptstadt Mainz 
 
6. Mehrbedarf an Betreuungsplätzen für Unterdreijährige 
 
7. Kindertagespflege; Modellprojekt zur Schaffung von  

50 Belegplätzen bei Tagespflegekräften 
 
8. Schaffung von Betreuungsplätzen für  

Grundschulkinder 
 
9. Kindertagesstätte „Weltentdecker“; Umstrukturierung 

des Betreuungsangebots 
 
10. Kindertagesstätte der Werkstätten für behinderte  

Menschen gGmbH; neues Belegungskonzept 
 



  

 

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 17 |  30. April 2015  |  Seite 6 

11. Evangelische Kindertagesstätte Mainz-Hechtsheim; 
Erhöhung der Ganztagsplätze 

  
12. Sachstandsbericht zum gemeinsamen Antrag Nr. 

0991/2012/1 der SPD-, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP-Stadtratsfraktionen 

 
13. Mitteilungen 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez.    gez. 
 
Georg Steitz   Kurt Merkator 
Vors. des Jugendhilfeausschusses Beigeordneter 
 

......................................................................... 
 
„Jugend spricht für sich“ im Jugendhilfeausschuss 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt Mainz bietet 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, am 
 
 Mittwoch, 06.05.2015 
 von 16.00 bis 16.30 Uhr 
 in Zimmer 113, Stadthaus (Kreyßig-Flügel) 
 
Fragen und Kritik an den Ausschuss zu richten. 
 
Eingeladen sind Einzelpersonen, Gruppen oder Initiativen, 
die sich für weitere Infos an das Amt für Jugend und Familie, 
Abteilung Kinder, Jugend und Senioren, Stadthaus (Lauteren-
Flügel), Kaiserstr. 3-5, Telefon: 12 28 70 wenden können. 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 

Mittwoch, 06.05.2015, 17:00 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich  (17.00 Uhr) 
 
1. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
2. Verfall von Gebäuden (SPD) 
 
3. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
4. Stadtteilmittel 
 
b) öffentlich (17.30 Uhr) 
 
Anträge 
 
5. Ertastbares Stadtmodell (FDP) 
 
6. Kirschgarten (FDP) 
 
7. Grillplätze Rheinufer (CDU) 
 

8. Übergang Quintinsstraße (CDU) 
 
9. Winzerpavillion (SPD) 
 
10. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
11. Fortsetzung Grabungen ev. Johanniskirche (SPD) 
 
12. Freiraumplanerischer Wettbewerb Bahn-

hofstr./Münsterplatz/Schillerstr. (SPD) 
 
13. Toiletten Rheinufer (FDP) 

 
14. Nachpflanzungen Liebfrauenplatz (SPD) 
 
15. Spielplatzangebot (SPD, Grüne) 
 
16. Fahrradfahrer Gaustraße (CDU) 
 
17. Sperrung von Wegen durch Baustellen (SPD) 
 
18. Parksuchverkehr vermeiden (SPD) 
 
19. Sachstandsberichte 
 
20. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez. 
 
Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Weisenau am 

Mittwoch, 06.05.2015, 18:30 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Tanzplatz 3,  

55130 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Konzept Zukunftswerkstatt Weisenau vor dem Hinter-

grund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung 
(SPD, CDU, Grüne) 

 
2. Alter Friedhof Weisenau; Holzkreuz (CDU) 
 
3. Verfüllung Steinbruch (CDU) 
 
4. Verkehrssituation im Bereich der Friedrich-Ebert-

Schule während der Bauarbeiten (SPD) 
 
5. Bushaltestelle Jakob-Anstatt-Straße (SPD) 
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Anfragen 
 
6. Verkehrssituation Einfahrt Wormser Straße (SPD) 
 
7. Sachstandsberichte 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
9. Fragen und Anregungen aus der Mitte des Ortsbeirates 
 
10. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 
11. Anfrage (CDU) 
12. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
13. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
14. Stadtteilmittel 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez.  
 
Ralf Kehrein  
Ortsvorsteher 

 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 

Mittwoch, 06.05.2015, 19:00 Uhr, 
Centrum der Begegnung, Am Sonnigen Hang 8-12, 

55127 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Bericht Bauwagenprojekt 
 
Anträge 
 
2. Barrierefreier Umbau der Ortsverwaltung (SPD, CDU, 

ÖDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
3. Gebäudebrüter Nisthilfen in Marienborn (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, SPD, CDU, ÖDP) 
 
4. Planungswerkstatt Verkehrsberuhigungskonzept für 

Marienborn (ÖDP) 
 
Anfragen 
 
5. Beschädigter Feldweg in der Marienborner Gemarkung 

(ÖDP) 
 
6. Namensgebung für die Grundschule Mainz-Marienborn 
 
7. Sachstandsberichte 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 

9. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 
10. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez.  
 
Dr. Claudius Moseler  
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 

Einladung 
für die Gemeinsame Sitzung des  

Haupt- und Personalausschusses, Bau- und Sanierungs-
ausschusses, Verkehrsausschusses, Wirtschaftsaus-

schusses, Ausschusses für Umwelt, Grün- und Energie 
und Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Donnerstag, 07.05.2015, 18:00 Uhr, 

Ratssaal, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung des 

Punktes 2 
 
b) öffentlich 
 
2. Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt (IEK 

Innenstadt) 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Ebersheim am 

Donnerstag, 07.05.2015, 18:00 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Römerstr. 17, 55129 

Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich  (Beginn: 18.00 Uhr) 
 
1. Berichterstattung 
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b) öffentlich (Beginn: 19.00 Uhr) 
 
Anträge 
 
2. Überprüfung der Verkehrsbeschilderung in der Wein-

bergstraße zwischen  
Mommenheimer Straße und Dalbergstraße (FDP) 

 
Anfragen 
 
3. Fehlende Bäume in der Töngesstraße / Glasmüll auf 

den Wirtschaftswegen  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 
4. Geschwindigkeitsbegrenzung in der Töngesstraße 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
5. Lärmbelästigung und Verkehrsberuhigung in der  

Senefelderstraße (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
6. Ablösung Stellplätze in Mainz-Ebersheim (CDU) 
 
7. Einwohnerfragestunde 
 7.1. Antworten der Verwaltung 
 7.2. Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
 
8. Sachstandsberichte 
 8.1. Sachstandsbericht zu Antrag 0183/2015 Bünd-

nis 90 /DIE GRÜNEN,  
Ortsbeirat Mainz-Ebersheim 

 8.2. Sachstandsbericht zu Antrag 0461/2015 FDP, 
Ortsbeirat Mainz-Ebersheim 

 8.3. Sachstandsbericht zu Antrag 0490/2015 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

 8.4. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0491/2015, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
Ortsbeirat Mainz-Ebersheim 

 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 9.1. Berichte aus Stadtrat und Ausschüssen 
 
c) nicht öffentlich 
 
10. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

 
11. Stadtteilmittel 
 
12. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez.  
 
Anette Odenweller 
stellvertretende Ortsvorsteherin 
 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 

Donnerstag, 07.05.2015, 16:00 Uhr, 
Louisville-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung des Top 

2 und 3 
 
b) öffentlich 
 
2. Konzept zur Harmonisierung der Parkgebühren in 

Mainz (Parkraummanagementkonzept) 
 
3. Mitteilungen 
 
c) nicht öffentlich 
 
4. Umgestaltung Große Langgasse - Platzgestaltung‚ 

Insel‘ und Platzgestaltung ‚Bereich Kötherhofstraße‘ 
 
Mainz, 29.04.2015 
 
gez. 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete  

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 

Donnerstag, 07.05.2015, 16:30 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 8 
 
b) öffentlich 
 
2. Bauleitplanverfahren "He 105/5.Ä" (Satzungsbeschluss) 
 
3. Bauleitplanverfahren "He 128" (Satzungsbeschluss) 
 
4. FNP-Änderung Nr. 47 und vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan "He 129" (Satzungsbeschluss) 
 
5. Bebauungsplanentwurf "Martin-Luther-Straße (O 63)" 
 
6. ÖPNV-Bonus für alle Bauvorhaben außer  

Wohnnutzung 
 
7. Mitteilungen 
 
8. Bürgerfragestunde 
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c) nicht öffentlich 
 
9. Abschluss des Durchführungsvertrages zum vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan "Gutsschänke Die  
Karthauserie - VEP (He 129)" 

 
10. Bauleitplanverfahren "W 105" (Aufstellungsbeschluss) 
 
11. Veränderungssperre "W 105-VS" 
 
12. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "He 122 - VEP" 

(Planstufe II) 
 
13. Umgestaltung Große Langgasse - Platzgestaltung ‚ 

Insel‘ und Platzgestaltung ‚Bereich Kötherhofstraße‘ 
 
14. Bauangelegenheit 
 
15. Bauangelegenheit 
 
16. Bauangelegenheit 
 
17. Bauangelegenheit 
 
18. Bauangelegenheit 
 
19. Bauangelegenheit  
 
20. Bauangelegenheit 
 
Mainz, 30.04.2015 
  
gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Mombach am 

Donnerstag, 07.05.2015, 19:00 Uhr, 
Mombacher Zimmer, Haus Haifa, Zeystr. 5,  

55120 Mainz 

 

Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 

 

1. Weiterentwicklung Realschule plus zu einer IGS (SPD) 
 
2. IGS-Standort Mombach (FDP) 
 
3. Errichtung Schwalbenhotel (SPD) 
 
4. Einrichtung von Dog-Stationen (CDU) 
 
5. Einwohnerfragestunde 
 

Anfragen 

 

6. Geschwindigkeitsreduzierung Kreuzstr. (SPD) 
 

7. Rodungsarbeiten Quellgebiet (CDU) 
 
8. Weiterverwendung Telefonzelle Kreuzstr./Mahnes 

(CDU) 
 
9. Geplante Klärschlammverbrennungsanlage (FDP) 
 
10. Verkehrsaufkommen Kreuzstr. (FDP) 
 
11. Sachstandsberichte 
 
12. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

b) nicht öffentlich 

 

13. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
14. Anfrage Bau-/Grundstücksangelegenheit (FDP) 
 
15. Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 0504/2015 (SPD, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP + CDU),  
Ortsbeirat Mainz-Mombach 

 
16. Antrag 0065/2015, SPD 
 
17. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
18. Ehrungswesen 
 
19. Stadtteilmittel 
 

Mainz, 30.04.2015 

 

gez.  
 

Dr. Eleonore Lossen-Geißler 
Ortsvorsteherin 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Hechtsheim am 

Donnerstag, 07.05.2015, 19:30 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Morschstr. 1,  

55129 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. ÖPNV in Mainz-Hechtsheim 
 
2. Ruhender Verkehr im Gewerbegebiet Hechtsheim 

(CDU) 
 
3. Fahrradständer an dem P+R Parkplatz an den  

Mühlwegen (Freie Wähler) 
 
4. Feste Installation von Elektronischen Dialog  

Displays/Geschwindigkeitsanzeigen  
(Freie Wähler) 
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Anfragen 
 
5. Internetversorgung in Hechtsheim (CDU) 
 
6. Vermarktung Bürgerhaus (SPD, Grüne, ÖDP) 
 
7. Evangelische Kindertagesstätte Mainz-Hechtsheim; 

Erhöhung der Ganztagsplätze 
8. Kindertagesstätte der Werkstätten für behinderte Men-

schen gGmbH;  
Neues Belegungskonzept 

 
9. Sachstandsberichte 
 9.1. Sachstandsbericht zu Antrag 0144/2015 CDU, 

Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim 
 9.2. Antwort zur Anfrage Nr. 0487/2015 der CDU, 

Verkehrssituation im Umfeld des Schulzentrums 
Hechtsheim 

 
10. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
11. Einwohnerfragestunde (ca. 20.00 Uhr) 
 
b) nicht öffentlich 
 
12. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
13. Antrag (CDU) 
 
14. Anfrage (CDU) 
 
15. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 30.04.2015 
 
gez.  
 
Franz Jung 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Laubenheim am 

Freitag, 08.05.2015, 17:00 Uhr, 
Sitzungsraum, W.-Spies-Haus, W.-Leuschner-Str. 14, 

55130 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Beseitigung von Spurrillen in der Autobahnabfahrt 

(SPD) 
 
2. Lärmschutzwand Kalkofenweg und Henry-Moisand-

Straße (CDU) 
 
3. Beleuchtung Fuß-/ Radweg (CDU) 
 
4. Rheintalstraße, Verlängerung (CDU) 
 

5. Südliche Zufahrt Wertstoffhof (CDU) 
 
6. Teerdecke Hans-Zöller-Straße (CDU) 
 
Anfragen 
 
7. Laubenheimer Bahnhof (CDU) 
 
8. Sachstandsberichte 
 8.1. Sachstandsberich zu Antrag 199/2015, CDU, 

Ortsbeirat Mainz-Laubenheim 
 8.2. Sachstandsbericht zu Antrag 0515/2015 CDU, 

Ortsbeirat Mainz- Laubenheim 
 8.3. Sachstandsbericht zu Antrag 198/2015, CDU, 

Ortsbeirat Mainz-Laubenheim 
 8.4. Antwort zur Anfrage Nr. 0522/2015 der CDU, 

Überdachung Bushaltestelle Laubenheimer 
Höhe 

 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
10. Einwohnerfragestunde 
 
b) nicht öffentlich 
 
11. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
12. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 30.04.2015 
 
gez.  
 
Gerhard Strotkötter 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 


